
Antrag des Gemeinderates
vom 10. Dezember 2020
an den Einwohnerrat

2020-0370

Motion Palit Orun, GLP, und Fricker Martin, SVP, vom 12. März 2020 
betreffend Reduktion der Sitzungsgelder der Einwohnerrätinnen und 
Einwohnerräte "Solidarischer Einwohnerrat"; Ablehnung 

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 12. März 2020 reichten Orun Palit, GLP, und Martin 
Fricker, SVP, folgende Motion ein:

Antrag

Die Sitzungsgelder für Wettinger Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte sind um 15 % auf 
Fr. 85.00 pro Einwohnerratssitzung zu reduzieren. Die Umsetzung hat so zu erfolgen, dass sie 
auf Beginn der nächsten Legislaturperiode am 1. Januar 2022 wirksam wird. Die entsprechen-
den Reglemente sind anzupassen.

Begründung

Mit dieser Massnahme kann auch der Einwohnerrat einen konkreten und massvollen Beitrag 
dazu leisten, die Ausgaben der Gemeinde Wettingen nachhaltig zu senken.

Erwägungen des Gemeinderats

a) Vorgehen zur Festlegung der Einwohnerratsentschädigungen

Der neu gewählte Einwohnerrat legt jeweils an der ersten Sitzung der neuen Amtsperiode die 
Höhe der Funktionsentschädigungen und Sitzungsgelder für Einwohnerrat, Finanzkommission 
und Geschäftsprüfungskommission für die folgenden vier Jahre fest. 

In den Einwohnerratsgemeinden des Kantons Aargau werden aktuell folgende Sitzungsgelder 
ausgerichtet:

Aarau Fr. 80.00 pro Sitzung
Baden Fr. 80.00 pro Sitzung (+ Fr. 150.00 Pauschalentschädigung pro Jahr)
Brugg Fr. 50.00 pro Sitzung
Buchs Fr. 60.00 pro Sitzung
Lenzburg Fr. 60.00 pro Sitzung
Obersiggenthal Fr. 80.00 pro Sitzung
Wettingen Fr. 100.00 pro Sitzung
Windisch Fr. 50.00 pro Sitzung
Wohlen Fr. 100.00 pro Sitzung
Zofingen Fr. 60.00 pro Sitzung
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Gemäss diesem Benchmark würde sich Wettingen im kantonalen Vergleich auch nach der von 
den Motionären geforderten Reduktion von Fr. 100.00 auf Fr. 85.00 immer noch an zweiter 
Stelle befinden (ohne Berücksichtigung der Pauschalentschädigung der Stadt Baden für die 
Nutzung privater elektronischer Geräte).

b) Haltung des Gemeinderats

Aus Sicht des Gemeinderates wird die politische Arbeit des Einwohnerrats als sehr wichtig 
erachtet. Ein Sitzungsgeld von Fr. 100.00 ist unter diesem Gesichtswinkel nach wie vor ge-
rechtfertigt. 

Im Gegensatz zur genannten Motion betreffend Reduktion des Salärs der Gemeinderäte ist 
der Gemeinderat klar der Auffassung, dass diese Sitzungsgeldfestlegung alleine die Kompe-
tenz des Einwohnerrats fällt. Aus diesem Grund hätte das Büro des Einwohnerrats dem Parla-
ment einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten, der die Stossrichtung der vorliegenden 
Motion berücksichtigt.

c) Fazit

Aus diesem Grund ist die Motion abzulehnen.

* * *

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Motion Palit Orun, GLP, und Fricker Martin, SVP, vom 12. März 2020 betreffend Reduktion 
der Sitzungsgelder der Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte "Solidarischer Einwohnerrat" 
wird abgelehnt.

Wettingen, 10. Dezember 2020

Gemeinderat Wettingen

Roland Kuster Urs Blickenstorfer
Gemeindeammann Gemeindeschreiber


